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Preisliste

Allgemeine technische Daten
Zeitungsformat: �
Berliner Breite, Rheinische Höhe
Satzspiegel: �
282,5 mm breit, 487 mm hoch
Panorama: �
597,5 mm breit, 487 mm hoch
Spaltenanzahl: 6
Druckverfahren: 
Rotationsoffsetdruck wasserlos
Grundschrift: 2,6 mm

AnzeigerAnzeiger
Satzspiegel

6 Spalten à 45 mm

45
mm

92,5
mm

140
mm

187,5
mm

235
mm

282,5
mm

Nachlässe:

Malstaffel
ab   3 mal	 3%
ab   6 mal	 5%
ab 12 mal	10%
ab 24 mal	15%
ab 48 mal	20%
für mehrmalige Veröffentlichung  
der gleichen Anzeige

Mengenstaffel
ab   1.000 mm	 3%
ab   3.000 mm	 5%
ab   5.000 mm	10%
ab 10.000 mm	15%
ab 20.000 mm	20%
ab 25.000 mm	
Bonusvereinbarungen möglich

Die Rabattsätze werden nach unver-
bindlicher Mengen- und Rabatt- 
vormerkung unter Berichtigungs- 
vorbehalt auf den Rechnungen 
berücksichtigt.

Für Sonderseiten, Sonderbeilagen 
und Kollektive gilt diese Preis-
liste nicht. Der Ortspreis gilt nur 
für Direktaufträge des örtlichen  
Einzelhandels, Handwerks  und 
Gewerbes.
Sämtliche Preise zuzüglich MwSt.
Agenturprovision: 15%

Anzeiger Gesamt ET  Preis €

Kleinanzeigen (gewerblich)* Sa.  1. Zeile 12,00

jede weitere Zeile 1,00

Aufschlag Schlagzeile (optional) 4,00

Aufschlag Rahmen/Raster (optional) 4,00

Aufschlag Bild / Logo (optional, nur online buchbar) 18,00

Kontaktanzeigen-Aufschlag 30%

Chiffregebühren (einschl. Zusendung der Offerten) 5,00

Preis pro 1.000 Exemplare

Einzelgewicht Grund-
preis Ortspreis

bis 20 g 76,48 € 65,00 €

bis 30 g 82,60 € 70,20 €

bis 40 g 88,72 € 75,40 €

je weitere 5 g 3,06 € 2,60 €

Beilagen/Prospekte:
Anlieferung: frühester Anlieferungstermin 7 Tage vor Erscheinen, letzter Anlieferungs-
termin: DO, 12 Uhr vor Erscheinen, Rücktrittstermin: 7 Tage vor Erscheinen 
Adresse: Druckzentrum Nordsee. Anzeiger Warenannahme 2, Am Grollhamm 4, 
27574 Bremerhaven. Anlieferzeiten: Mo. + Di., 8 - 16 Uhr; Mi. - Fr., 8 - 14 Uhr

Beilagen bis 2.000 Exemplare

Einzelgewicht Grund-
preis Ortspreis

bis 20 g 152,96 € 130,00 €

Beilagen:

Ausgabe ET Auflage

schwarz-weiß 1 Zusatzfarbe 4c

Grundpreis 
€ / mm

Ortspreis  
€ / mm

Grundpreis 
€ / mm

Ortspreis  
€ / mm

Grundpreis 
€ / mm

Ortspreis  
€ / mm

Osterholzer Anzeiger Sa  48.800 2,18 1,85 2,35 2,15 2,71 2,30

Lilienthaler Anzeiger Sa  15.500 1,32 0,90 1,53 1,10 1,93 1,20

Osterholz-Scharmbecker /  
Ritterhuder Anzeiger Sa  33.300 1,83 1,51 2,03 1,81 2,45 1,96

Bremervörder Anzeiger Sa 25.700 1,64 1,39 1,81 1,69 2,16 1,84

Anzeiger Gesamt
Rubrikenanzeigen  
(Immobilen- /Stellenmarkt etc.) 

Sa 74.500 3,16 2,69 3,34 2,99 3,69 3,14

Kontaktanzeigen (Anzeiger Gesamt) Sa 74.500 4,12 3,50 4,34 3,89 4,80 4,08

Titelseiten-Aufschlag 100% max. Farbzuschlag 4c, GP = 330,00 € / OP = 270,00 € (ab 601 mm)

Online-Verlängerung mit Link zur eigenen Homepage: ab GP 11,50 € / OP = 10,00 €

*nicht rabattier- und AE-fähig

Teilbelegung
. generell möglich
· Zuschlag 10%
· �Mindestauflage 1.500 Exemplare
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Ab 2 Einheiten gewähren wir 10 % Kombinationsrabatt.
Die aktuellen Preise erhalten Sie auch unter www.anzeiger-verlag.de. 

Preisänderungen innerhalb der Laufzeit dieser Preisliste möglich! 

Ausgabe am Wochenende Verbreitungs-
gebiet Auflage Grundpreis 

€/mm
Ortspreis 

€/mm
Ortspreis 1 ZF 

€/mm
Ortspreis 1 ZF 

€/mm
Grundpreis 
4c €/mm

Ortspreis 4c 
€/mm

16,67 € - 10 % 
Kombi=

14,17 € - 10% 
Kombi=

18,01 € - 10% 
Kombi=

15,36 € - 10% 
Kombi=

19,08 € - 10 % 
Kombi=

16,25 € - 10% 
Kombi= 

Gesamt EWGplus in Nieslen I 374.960 15,01 12,75 16,21 13,82 17,18 14,63

1 Osterholzer Anzeiger Osterholz 48.800 2,18 1,85 2,35 2,00 2,71 2,30

2 Bremervörder Anzeiger Bremervörde 25.700 1,64 1,39 1,81 1,54 2,16 1,84

1+2 Anzeiger Gesamt 74.500 3,16 2,69 3,34 2,84 3,69 3,14

3 Rotenburger Rundschau (Teilbel. buchbar) Rotenburg 48.320 3,55 3,02 3,50 3,02 3,55 3,02

4 Neue Buxtehuder-/Neue Stader Wochenblatt Stade 86.610 3,89 3,30 4,60 3,91 5,00 4,26

5 Nordheide/Elbe + Geest Wochenblatt Harburg 114.220 3,89 3,30 4,60 3,91 5,00 4,26

4+5 Wochenblatt Gesamt 200.830 6,61 5,61 7,82 6,65 8,50 7,24

6 Elbe-Weser Kurier (Teilbel. buchbar) Cuxhaven 51.310 3,35 2,85 3,35 2,85 3,35 2,85

Elbe-Weser-Großraum-Kombination

Ausgabe am Wochenende STELLENMARKT Verbreitungs-
gebiet Auflage Grundpreis 

€/mm
Ortspreis 

€/mm
Ortspreis 1 ZF 

€/mm
Ortspreis 1 ZF 

€/mm
Grundpreis 
4c €/mm

Ortspreis 4c 
€/mm

19,87 € - 10 % 
Kombi=

16,90 € - 10% 
Kombi=

21,55 € - 10% 
Kombi=

18,32 € - 10% 
Kombi=

22,80 € - 10 % 
Kombi=

19,39 € - 10% 
Kombi= 

Gesamt EWGplus 374.960 17,88 15,21 19,39 16,49 20,52 17,45

1+2 Anzeiger Gesamt 74.500 3,16 2,69 3,34 2,84 3,69 3,14

3 Rotenburger Rundschau Rotenburg 48.320 3,84 3,26 3,84 3,26 3,84 3,26

4 Neue Buxtehuder-/Neue Stader Wochenblatt Stade 86.610 5,00 4,25 5,88 5,00 6,41 5,45

5 Nordheide/Elbe + Geest Wochenblatt Harburg 114.220 5,00 4,25 5,88 5,00 6,41 5,45

4+5 Wochenblatt Gesamt Stade/Harburg 200.830 8,50 7,23 10,00 8,50 10,90 9,27

6 Elbe-Weser Kurier Cuxhaven 51.310 4,37 3,72 4,37 3,72 4,37 3,72

plusplus
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Technische Angaben

Allgemeine Angaben für Prospektbeilagen
• �Auch bei bestätigten Terminen für Beilagen ist der Auftrag erst endgültig angenommen, wenn der 

Verlag wenigstens 3 Tage vor dem Verteiltermin ein Muster der Beilage prüfen kann.
• �Der Verlag behält sich die Ablehnung oder Höherberechnung des Auftrages vor, wenn Beilagen 

für zwei oder mehr Firmen werben.
• �Redaktionelle Hinweise auf eine Beilage können nicht verbindlich zugesagt werden.
• �Ein Anspruch auf Minderung oder Schadenersatz entfällt, wenn mehrere Beilagen zusammenhaften 

oder beigefügt werden, wenn Beilagen bei der Zustellung herausfallen oder wenn die Sauberkeit durch 
den Einlegevorgang leidet.

• �Bei Belegung von Teilen einzelner Ausgaben wird keine Gewähr dafür übernommen, dass das 
gewünschte Gebiet ausschließlich und vollständig erfasst wird.

• �Der Verlag kann bei Beilagenaufträgen Alleinbelegung und Konkurrenzausschluss nicht zusichern.
• �Soweit an einem Tag mehrere Aufträge auszuführen sind, können die verschiedenen Beilagen 

ineinander gesteckt werden.
• �Die Zusendung eines Musters bzw. Blindmusters der Beilage an den Verlag ist eine Woche vor Belegung 

zwingend erforderlich!

Richtlinien zur Verarbeitung
• �Gefalzte Beilagen müssen im Kreuzbruch, Wickel- oder Mittenfalz verarbei-

tet sein. Leporello- (Z) und Altarfalz (S) können Probleme verursachen und 
sind deshalb nicht zu verarbeiten.

• �Alle Beilagen müssen grundsätzlich eine Falzkante aufweisen.
• �Alle Beilagen müssen rechtwinklig und formatgleich geschnitten sein.
• �Beilagen dürfen am Schnitt keine Verblockung durch stumpfe Messer auf-

weisen.
• �Postkarten sind in der Beilage grundsätzlich innen anzukleben. Sie müssen 

dabei bündig im Falz zu Kopf oder Fuß der Beilage angeklebt werden.
• �Bei allen Beilagen mit außen angeklebten Produkten ist eine Abstimmung 

mit dem Verlag notwendig.
• �Die maschinelle Verarbeitung von Beilagen wie Sonderformaten, Warenmus-

tern oder -proben ist ohne vorherige technische Prüfung durch den jeweili-
gen Verlag nicht möglich.

• �Bei Draht-Rückenheftung soll die verwendete Drahtstärke der Beilage an-
gemessen sein.

• �Dünne Beilagen sollen grundsätzlich mit Rücken- oder Falzleimung herge-
stellt werden.

Empfehlung für Verpackung und Transport
• Nur Lieferungen, die „frei Hof Druckerei“ erfolgen, werden angenommen.
• �Die angelieferten Beilagen müssen in Art und Form eine einwandfreie, sofortige Verarbeitung 

gewährleisten, ohne dass eine zusätzliche, manuelle Aufbereitung notwendig wird.
• �Die Beilagen müssen gebündelt und abgezählt sein. Pakete oder Bündel bitte deutlich mit dem  

Name des KUNDEN kennzeichnen.
• �Durch zu frische Druckfarbe zusammengeklebte, stark elektrostatisch aufgeladene oder feucht gewor-

dene Beilagen können nicht verarbeitet werden.

• �Beilagen mit umgeknickten Ecken (Eselsohren) bzw. Kanten, Quetschfalten oder mit verlagertem (run-
dem) Rücken sind ebenfalls nicht verarbeitbar.

Angaben zum Produkt
Format: Mindestformat 105 x 148 mm, Maximalformat 230 x 300 mm
Größere Formate können verwendet werden, wenn sie auf das Höchstformat gefalzt sind. Bei gefalzten 
Beilagen muss mindestens 1 Seite geschlossen sein. Bei Bedarf werden anfallende Falzarbeiten durch den 
Verlag gesondert berechnet.

Einzelblätter
Format	 mind. Papiergewicht/m² (DIN A0)	 mind. Einzelgewicht
DIN A4	 135 g	 ca. 8 g
DIN A5	 200 g	 ca. 6 g
DIN A6	 250 g	 ca. 4 g

Altarfalz

Einlage 
nicht 
bündig 
eingeklebt

angeklebte 
Produkte 
innen 
ankleben

Papier 
zu dünn – 
Klammerung 
trägt auf

Leporellofalz

Allgemeine Angaben für Anzeigen
Bevor Sie uns digitale Druckunterlagen übermitteln, schicken Sie uns bitte Ihren Anzeigenauftrag mit 
Ausdruck und Vorschau-PDF.
Postanschrift: Anzeiger Verlag GmbH, Bahnhofstraße 58, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Druckunterlagen (technische Angaben)
	 Satzspiegel: Breite: 282,5 mm, Höhe: 487 mm, Panorama-Seite: Breite: 597,5 mm, Höhe: 487 mm
	 Dateiformate: PDF (Version 1.7, PDF/X-4), TIF, EPS, BMP, PS
	 Offene Datenformate: Windows: Adobe InDesign / Illustrator / Acrobat oder Photoshop
	 Farben: Gesamtfarbauftrag: max. 240 %, Rasterweite: 60er Raster
Maßgeblich ist die Farbtafel HKS Z (Euroskala). Farbtöne werden im Zusammendruck der Skalen- 
farben (CMYK) annähernd erreicht und sind nicht reklamationsfähig.
Vierfarbanzeigen (CMYK) dürfen keine Sonderfarben enthalten. Wir empfehlen die Verwendung des 
Profils „ISOnewspaper26v4“ für 60er Raster, für schwarz/weiß Vorlagen: ISOnewspaper26v4_gr. Gerne 
stellen wir Ihnen das genannte Profil zur Verfügung.

Datenübergabe
	 Größe: Die Anzeigenhöhe/-breite muss mit der im Anzeigenauftrag bestellten Größe übereinstimmen.
	 Schriften: Bei geschlossenen Daten (PDF/EPS usw.) müssen Schriften eingebunden bzw. in Pfade 
gewandelt sein. Bei offenen Daten müssen verwendete Schriften mitgeliefert werden.
	 Bilddaten: Bilder müssen als JPG, TIF, PSD oder EPS, Freisteller mit Beschneidungspfad mitgeliefert werden.
	 Auflösung (empfohlen) Farbbilder-/Graustufen-Auflösung (8 Bit Farbtiefe), Auflösung 200 dpi.
Die Linienstärke darf nicht unter 0,5 Punkt liegen. Der Tonwert bei Flächen und Grafiken sollte 15 % 
nicht unterschreiten.
Für urheberrechtlich geschützte Bilder aus dem Internet o. ä. übernehmen wir keine Haftung. Wir bitten 
Sie daher genau zu prüfen, ob heruntergeladene Bilder/Grafiken verwendet werden dürfen.
	 Übertragungsarten: E-Mail: ohz@anzeiger-verlag.de oder bei größeren Datenmengen via  
wetransfer.com

Haben Sie noch technische Fragen? Wir helfen gern: 04791 - 9665-80



Sonderprodukte

AnzeigerSticker – Werbung, die haften bleibt.
Der AnzeigerSticker ist ein abnehm- und wiederklebbares Etikett auf der 
Titelseite des Anzeigers. Er kann beidseitig bedruckt werden und eignet sich 
perfekt, um Gutscheine, Sonderangebote, Rabatte, neue Produkte, besondere 
Termine, Messen, Neueröffnungen und vieles mehr zu bewerben.

Flying Page
Maximale Aufmerksamkeit. 
Die Flying-Page wird um den Titel 
oder um das zweite Zeitungsbuch 
gewickelt und erhält somit eine auf-
merksamkeitsstarke Einzelwirkung. 
Die Flying-Page kann wunderbar 
auch als eigenständiges Prospekt auf-
bewahrt und weiter gegeben werden.
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LEBEN UND WOHNEN IN DER REGION

Ihre Partner aus Handel, Handwerk und Dienstleistung helfen ihnen gerne, ihre Vorstellungen 

zu verwirklichen. Lassen Sie sich beraten! 

Eine Sonderverö� entlichung des

Eine Sonderverö� entlichung des

TRÄUME
Frühjahr 2024TRÄUMEerfüllen

...mit behaglichen Räumen

...mit Wärme aus der Natur
...mit einem Zuhause nach Maß

...mit Sicherheit ein guter Ort

Die besten Arbeitgeber der Region suchen neue Mitarbeiter
BERUFSWELT

Eine Sonderveröffentlichung vomAusbildung & Berufswelt
Tipps & Angebote

ERSCHEINT AM WOCHENENDE

43. JAHRGANG · NR. 2
Geschichte
Sie war eine kritische Theo-retikerin, eine begnadete Rednerin und stritt für soziale Gerechtigkeit und Gleich-berechtigung. Die Rede ist von Rosa Luxemburg, die am 15. Januar 1919 ermor-det wurde. Die Geschichte einer Andersdenkenden auf

Seite 3

Fernsehabend
Man kennt ihn aus den Serien „Stromberg“ und „Der Tat-ortreiniger“. Nun beweist Bjarne Mädel sein Talent als Regisseur. In und um Bre-merhaven drehte er seinen Film „Sörensen hat Angst“. Wir haben mit ihm über sein Regiedebüt gesprochen.  

Seite 5

Bildung
Trotz ungewissem Verlauf der Pandemie stellt die vhs Lilien-thal ihr Semesterprogramm für das erste Halbjahr 2021 vor. Wenn alles  gut läuft, finden die ersten Kurse ab Februar statt. Den Schwerpunkt in diesem Semester bildet das Thema Ernährung.  

Seite 7
INHALT

Notdienst ....................................................................... Seite 2
Sitzplatz ........................................................................ Seite 4 
Immobilienmarkt ........................................................... Seite 6
Caravan und Wohnmobile ............................................. Seite 8 
Automarkt ..................................................................... Seite 9
Senioren ...................................................................... Seite 10
Alles geregelt ............................................................... Seite 11
Stellenmarkt ................................................................ Seite 12
Familienanzeigen ........................................................ Seite 14
IMPFUNG DER Ü-80 JÄHRIGEN
Wer 80 Jahre alt oder älter als 80 Jahre ist, gehört zu den Per-
sonen, die ab dem 28. Januar einen Termin für Ihre Impfung 
im Februar reservieren können. Die Impfung ist kostenlos. Den 
Impftermin kann man ab dem 28. Januar telefonisch reser-
vieren unter der Telefonnummer: 0800 99 88 665 oder über 
das Onlineportal: www.impfportal-niedersachsen.de. Die Seite 
wird am Montag,18. Januar, freigeschaltet. Online können 
immer nur solange Termine gebucht werden, wie Impfstoff 
verfügbar ist. Wer einen Impftermin reserviert hat, erhält eine 
schriftliche Impfbestätigung und eine Wegbeschreibung zum 
Impfzentrum. Mitgebracht werden muss die Terminbestätigung, 
der Personalausweis und der Impfpass (soweit vorhanden).

OSTERHOLZER
ORL

Die Zeitung für den gesamten Landkreis Osterholz und Bremen-Borgfeld
Bahnhofstr. 58 · 27711 Osterholz-Scharmbeck · Telefon 04791 9665-33 · www.anzeiger-verlag.de
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WEBSITE FIT...

Arenz + Kalski GmbH + Co. KG Bahnhofstraße 58 a | 27711 OHZ� 04791 9665 - 80 | info@desmedia.dewww.desmedia.de

WEBSITE FIT...

...auch für 

  Mobilgeräte?

Das Wetter präsentiert von

www.desmedia.deIdee & Konzept • Print & Web • Medienservice

Zeit für kreative Ideen!

Landkreis. Dass man den Lernort nicht so einfach von der Schule nach Hause verlegen kann, wird nach einer Woche Homeschoo-ling überdeutlich. Ein Schulleiter und zwei Mütter berichten.
Heisere Stimme (vom Schreien), erhöhter Taschentuchverbrauch (vom Weinen) und geplünderte Süßigkeitenvorräte bzw. Wein-regale (vom allgemeinen Frust) - das ist in vielen Familien wohl die ungeschminkte Bilanz nach der ersten Woche Homeschooling. Fakt ist: Wo man auch hinhört, gibt es wenig Gutes zu berich-ten. Los ging es gleich am ersten Schultag mit massiven Störungen auf der staatlichen Lernplattform IServ, die von mehr als 4.500 Schulen und damit etwa 2,3 Millionen Schüler:innen genutzt wird. Weil Videokonferenzen nicht eröffnet werden konnten, bzw., weil man ihnen nicht bei-treten konnte, war ein zentrales Element des Distanzunterrichts nicht verfügbar.

„ICH KANN DEN FRUST DER ELTERN VERSTEHEN“
„Das hat mich sehr geärgert, und ich kann auch nachvollzie-hen, dass viele Eltern und Schü-ler:innen deshalb sehr frustriert waren“, sagt Dr. Denis Ugurcu, Schulleiter am Gymnasium Lilien-thal. Inzwischen gebe es zwar kei-ne Probleme mehr beim Online-Videounterricht, ein adäquater Ersatz für Präsenzunterricht sei das digitale Lernen insgesamt aber nicht.

So lasse sich zum Beispiel fest-stellen, dass die mündliche Betei-ligung im digitalen Klassenraum geringer ausfalle. Es fehle der per-sönliche Kontakt und die Mög-lichkeit, spontan nachzufragen, sagt Ugurcu. Im Präsenzunterricht könne eine Lehrkraft viel besser auf Mimik und Gestik ihrer Schü-ler:innen reagieren und im Zweifel auch besser erkennen, wo noch Erklärungsbedarf bestehe. Dieser direkte Kontakt sei von unschätz-barem Wert, sagt der Schulleiter und hofft, dass schnell wieder „normale“ Zeiten anbrechen und wieder mehr Präsenzunterricht 

stattfinden können. Momentan seien am Lilienthaler Gymnasium lediglich die 13. Klassen im Prä-senzunterricht, für Fünft- und Sechstklässler:innen werde eine Notbetreuung angeboten, in der die Kinder ihre Aufgaben unter der Aufsicht einer Betreuungs-kraft erledigen könnten.
ELTERN SOLLEN KEINE ERSATZLEHRKRAFT SEIN
Frustrierten Eltern möchte der Schulleiter noch mit auf den Weg geben, dass sie nicht „Ersatzleh-rer:in“ sein sollen. Die Schüler:in-nen sollten mögliche Probleme selbst lösen und im Zweifel ihre Lehrkraft fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. 

Dass hier Theorie und Praxis aber häufig weit auseinander-driften, bestätigen zwei Mütter aus der Region. So berichtet die Mutter eines Fünftklässlers, dass ihr gar nichts anderes übrig bleibe, als sich mit dem komplet-ten Unterrichtsstoff ihres Kindes auseinanderzusetzen. Ansonsten sei es ihrem Sohn nicht mög-lich, die Aufgaben für insgesamt zehn Fächer wochenweise so zu strukturieren, dass er nicht die Nacht von Donnerstag auf Freitag durcharbeiten müsse.

OHNE HILFESTELLUNG 
UNMÖGLICH

Weil es in ihrem Fall hauptsächlich Aufgabenlisten mit Abgabetermi-nen und kaum Videokonferen-zen gäbe, müssten alle Anhän-ge ausgedruckt, handschriftlich bearbeitet, abfotografiert und dann hochgeladen werden - ein Aufwand, der ohne Hilfestellung der Eltern zumindest im Alter von zehn Jahren noch nicht alleine bewerkstelligt werden könne.Zudem erhalte ihr Sohn sehr lange Mails mit langen Aufgabenstel-lungen und Erklärungen. „Das ist eine zu große Informations-flut, die da in Form von diversen Wochenplänen auf ihn einpras-selt“, sagt die Mutter. 
ZUHAUSE FLIESSEN TRÄNEN
Zudem gebe es neben den Tücken der heimischen Technik oder der teilweise schlechten Internetver-bindung aber noch ein ande-res gravierendes Problem beim Homeschooling. „Das Kind ver-hält sich zu Hause und den Eltern gegenüber einfach anders als in der Schule. Es fällt beim Erklären ins Wort, wird schnell wütend, weil es etwas nicht versteht, ist leicht abgelenkt und es fließen 

Tränen“, sagt die Mutter. Bis jetzt sei nur der dritte Tag tränenfrei geblieben. 
Eine andere Mutter, deren drei Kinder (dritte bis neunte Klas-se) auf unterschiedliche Schulen in der Region gehen, bestätigt ebenfalls, dass eine Betreuung der Kinder im Homeschooling unerlässlich sei. Es sei kaum mög-lich, sich den Unterrichtsstoff selbst zu erarbeiten. Viel Neues stehe deshalb wohl auch der-zeit nicht auf den Lehrplänen, es werde viel wiederholt, so ihre Einschätzung.

Und auch bei ihr kochen gele-gentlich die Emotionen hoch. Die Kinder seien einfach nicht richtig ausgelastet. „Der Alltag und die Freunde fehlen sehr, zufrieden sind meine Kinder so nicht“, sagt die Mutter. 

BALANCEAKT ZWISCHEN ARBEIT UND FAMILIE
Doch während sie ihre Schicht-arbeit im Wechsel mit ihrem Mann relativ gut in Einklang mit dem Homeschooling bringen kann, stürzen viele beim Balance-akt zwischen Arbeit und Familien-management ab.

Fortsetzung auf Seite 2

Am dritten Tag gab‘s keine TränenErnüchternde Bilanz nach der ersten Woche Homeschooling

Beim Unterricht zu Hause kochen nicht selten die Emotionen hoch. Wie sind Ihre Erfahrungen mit 

Homeschooling und dem Lockdown mit Kindern? Mailen Sie uns an lena.stehr@anzeiger-verlag.de.

VON LENA STEHR
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Es ist schon verrückt: Einerseits gibt es niemanden, der ernst-haft sagt: Also, ich finde das Leben in dieser Pandemie eigent-lich ganz entspannt. Kann von mir aus noch länger so weitergehen. Hierbei lasse ich jetzt mal die-jenigen, die behaupten, es gäbe keinen Virus bzw. Corona sei nur eine Masche dunkler Mächte, um die neue Weltordnung einzulei-ten, beiseite. Andererseits gibt es aber erschreckend viele, die am greifbaren, einzig gangbaren Weg aus dieser Krise zweifeln und sich nicht impfen lassen bzw. erst einmal abwarten wollen. Von diesen Impfzweifler:innen - nicht Impfgegner:innen wohlgemerkt - arbeiten nicht wenige auch in der Pflege. In manchen Einrichtungen lassen sich nur 30 bis 40 Prozent der Pflegekräfte impfen. Dadurch sei allgemein die Impfquote zu niedrig, wie Armin Laschet kriti-sierte. Und nicht zuletzt aufgrund dieses Zögerns der Pflegekräfte 

hat Markus Söder die Überlegung einer berufsbezogenen Impfpflicht in den politischen Diskurs ein-gebracht. Um Risikogruppen so gut wie möglich zu schützen. Eine solche begrenzte Impfpflicht anzu-ordnen wäre rechtlich, mit Zustim-mung des Bundesrates, durchaus möglich. 
Aber eine Impfpflicht wird es nicht geben, so Bundesgesund-heitsminister Spahn. Weder eine allgemeine noch eine für beson-dere Berufsgruppen. „Die Bundes-regierung hat klar gesagt, dass es keine Pflicht zur Impfung gegen Corona geben wird. Das Wort der Bundesregierung gilt“, sagte auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht.

Unter den pflegenden wie nicht-pflegenden Zweifler:innen, das liest man immer wieder in den Sozialen Medien, kursiert eine diffuse, wissenschaftlich unbe-gründete Angst vor Langzeit-folgen. Entsprechend setze man auf Aufklärung und Argumente, so Spahn, um Pflegekräften die 

Angst zu nehmen und so dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen. Das kann ich nur befürworten. Anstatt staatlichen Zwang anzu-wenden, appelliert man an die Ein-sichtsfähigkeit der Menschen. Und ich denke, dass man einigen die Angst nehmen kann, indem man ihnen erklärt, dass es z. B. wissen-schaftlich betrachtet keine Impf-Langzeitfolgen gibt. Höchstens Nebenwirkungen, die spätestens im Zeitraum einiger Tage auf-treten. Zudem kann es nicht sein, dass man Pflegekräfte nun an den gesellschaftlichen Pranger stellt.Ich denke aber auch, dass es nicht ausreichend ist, den Menschen, egal, wo sie arbeiten, lediglich die Angst vor einer Impfung zu neh-men. Es muss darum gehen, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich - wie es der Philosoph Immanuel Kant formuliert - „aus Pflicht“, d. h. ganz egal, ob sie Angst haben oder nicht, impfen lassen. Man muss sie davon über-zeugen, dass die Frage, ob man sich impfen lässt oder nicht, keine 

Frage des persönlichen Gefühls ist, sondern eine Frage von all-gemeiner Moral und universel-ler Vernunft. Und das bedeutet schlicht und einfach, sich in einer die Menschheit geißelnden Pan-demie mit Kant zu fragen, ob man von der Maxime seiner Handlung wollen kann, dass sie zugleich „all-gemeines Gesetz“ wird. Sich nicht impfen zu lassen, hieße hiernach, zu wollen, dass niemand sich impfen lässt; dass also die Pandemie anhält und weiter Men-schenleben und Einschränkungen fordert. Wer aber will, dass die Pandemie endet, kann sich mora-lisch nicht gegen eine Impfung entscheiden. Ebenso wenig dafür, abzuwarten. Und wer es trotzdem tut, entzieht sich der moralischen Grundlage, staatliche Impfun-gen gegen den eigenen Willen zu kritisieren. Denn wer willent-lich unmoralisch handelt, erhebt unmoralisches Verhalten zum allgemeinen Gesetz und stimmt damit zu, unmoralisch behandelt zu werden. Logisch, oder?

Kommentar: Statt Impfpfl icht eine Impfung aus Pfl ichtVON PATRICK VIOL

10 €
Herbstrabatt*in unseren Gartencentern

in unseren Gartencenternin Lilienthal, Verden und Ritterhude
in Lilienthal, Verden und Ritterhudeweingaertner-gartencenter.de

weingaertner-gartencenter.de*ab 35€ Gesamteinkauf, gültig bis 05.10.2024. Nur ein Gutschein pro Person/ Einkauf; 

nur auf vorrätige Ware, ausgenommen: Gutscheine, Bücher, Angebote und bereits red. 
Artikel. Nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen/Gutscheinen.

G
ültig bis zum

 05.10.2024 

Auflage bis 5 Farben

  12.500 110,00 €
  25.000 97,10 €
  50.000 91,80 €
  75.000 84,90 €
100.000 83,50 €

Technische Details
Format: 76 x 76 mm
Druckvorlage: druckfähige,  
vektorisierte PDF-Datei,  
3 mm Farbüberfüllung (Anschnitt)

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Sonderbeilage
Mit kreativen und innovativen Sonder- 
beilagen bieten wir Ihnen ein spannendes 
und zielgruppengenaues Werbeumfeld.

Format: 4x 125 mm x 487 mm 
Preis: ab 4.000 €

Mindestauflage: 12.500
Papier: 90 g/m2 

Buchung: 4 Wochen vor Erscheinungstermin

Gestaltung, Produktion und  
Verbreitung (je Tausend)

Die Formenvielfalt (weitere Formen auf Anfrage)
Nutzen Sie die Stanzform, die zu Ihrem Unternehmen passt und vervielfachen 
Sie die Aufmerksamkeit Ihres Angebotes. 

LEBEN UND WOHNEN IN DER REGION
Ihre Partner aus Handel, Handwerk und Dienstleistung helfen ihnen gerne, 
ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Lassen Sie sich beraten! 

Eine Sonderverö� entlichung desEine Sonderverö� entlichung des

TRÄUME
Herbst 2024
TRÄUMEerfüllen

...mit behaglichen Räumen...mit Wärme aus der Natur
...mit einem Zuhause nach Maß...mit Sicherheit ein guter Ort
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GEWINNEN!

Frauenpower für die Stadt

Frauenpower für die Stadt

Wichtige Projekte 2024
Wichtige Projekte 2024

Soziale Medien in der Lokalpolitik

Soziale Medien in der Lokalpolitik

Hinter den Kulissen des Bachmannmuseums

Hinter den Kulissen des Bachmannmuseums

Weitere Sonderformate: zzgl. 400,00 € 

Wir beraten Sie gern!



Digital

Digitale Werbeformen auf www.anzeiger-verlag.de 
Mit intelligenter Online-Werbung können Sie Ihre Online-Sichtbarkeit unterstützen und signifikant steigern – lokal in Ihrem Einzugsgebiet.

Premium-
Banner

4

2

1

3

Top-Nachrichten Banner

Nachrichten-Banner

Wall-
paper Premium-

Banner oben

MINI-Website auf www.anzeiger-verlag.de
Mit der MINI-Website – Ihr Firmenportrait werden Sie in den Suchmaschinen wie 
z.B. Google besser platziert. Nutzen Sie das Profil für kurze und knackige Infor-
mationen, die Ihre Interessenten auf die Webseite führen und zu Kunden machen.

Leistungen Firmenportrait 
(Mini-Website) Online + Standard

Name, Adresse, Telefon

E-Mail & Internetadresse

Logo, Fotos, Videos, Anzeigen

Zeitungsberichte + PR-Artikel

29,90 € / Monat 9,90 € / Monat kostenlos

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Position Banner Größe Pro Woche

1 Premium-Banner oben 250 x 200 px 199,00 €

2 Top-Nachrichten-Banner 234 x 120 px 70,00 €

3 Nachrichten-Banner 234 x 120 px 70,00 €

4 Wallpaper 399,00 €

Online-Banner

Einträge sind monatlich kündbar.

1Premium-
Banner oben

MINI-Website

2Top-Nachrichten 
Banner



Digital

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

Social-Media-Kampagne zur Verlängerung Ihres Print-Angebotes
Aus Ihrem Angebot oder Ihrer Stellenausschreibung erstellen wir eine Post mit 
Bild und Text. Dieser wird bei Facebook und Instagram über unsere Kanäle ver-
öffentlicht und mit dem gebuchten Reichweitenboost bei Meta beworben.

Laufzeit Preis Inkl. Reichweitenboost (Meta)

1 Woche 299,00 € 50,00 €

2 Wochen 499,00 € 100,00 €

4 Wochen 799,00 € 150,00 €

8 Wochen 1399,00 € 400,00 €

Ortspreise pro Kampagne (gleichbleibendes Motiv)

Digitale PR – Sorgt für TOP Google Ranking
Digitale PR sind redaktionelle Berichte mit werblichen Inhalten. Stellen Sie Ihre 
Angebote vor, veröffentlichen Sie Fotos, erzählen Sie von Ihrem Unternehmen 
oder lassen Sie Mitarbeiter zu Wort kommen.
Greifen Sie Themen auf, die Ihre potenziellen Kunden interessieren. Durch die 
Platzierung im redaktionellen Umfeld wir eine besondere Aufmerksamkeit der 
Leser erreicht und sie erhalten besseres Google Ranking.
Versehen Sie Ihren Text mit Dofollow Links und/oder Backlinks. Wir übernehmen 
den Rest. Gerne erstellen wir auch einen SEO-Text mit Bild nach Ihren Wün-
schen.

Laufzeit Preis

1 Jahr 300,00 €

1 Jahr (inkl. Texterstellung) 649,00 €

Ortspreise

Prospekt digital
Verlängerung der PRINT-Beilage online im E-Paper.

Ortspreis pro Prospekt

Laufzeit Preis

1 Woche 63,00 €

2 Wochen 99,00 €

4 Wochen 150,00 €

Wir verbreiten Ihr Prospekt digital im 
E-Paper only auf anzeiger-verlag.de 
Sie liefern uns einfach Ihre fertige 
Beilage als PDF.

Ortspreis pro Prospekt E-Paper only

Laufzeit Preis

1 Woche 150,00 €

2 Wochen 200,00 €

4 Wochen 350,00 €

Ganzseitige Anzeige E-Paper only
Buchen Sie eine ganzseitige Anzeige, die nur 
im E-Paper auf www.anzeiger-verlag.de er-
scheint.
Sie liefern ein fertiges PDF an. Die E-Paper-
Ausgabe steht 4 Wochen online. Gestaltung 
der ganzseitigen Anzeige durch uns nach Auf-
wand.

Ortspreis pro Anzeige

Laufzeit Preis

4 Wochen 500,00 €

Epaper



Geschäftsbedingungen

1.	� „Anzeigenauftrag“ oder „Auftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das Angebot 
eines Werbetreibenden oder sonstigen Auftraggebers (nachfolgend insgesamt als „Auftraggeber” bezeichnet) gegen-
über dem Verlag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen oder anderer Werbemittel (nachfolgend ins-
gesamt als „Anzeigen” bezeichnet) in einer Zeitung zum Zweck der Verbreitung. Ein solches Angebot kann seitens des 
Verlages durch Abdruck der Anzeige (bei mehreren Anzeigen der ersten Anzeige) oder durch Bestätigung in Textform 
angenommen werden.

2.	� Ein „Abschluss” ist ein Vertrag über die Veröffentlichung mehrerer Anzeigen, wobei die jeweiligen Veröffentlichungen 
auf Abruf des Auftraggebers erfolgen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen 
eingeräumt, so muss das Erscheinungsdatum der letzten Anzeige innerhalb eines Jahres nach Erscheinen der ersten 
Anzeige liegen (nachfolgend als „Insertionsjahr” bezeichnet), sofern nicht im Einzelfall etwas anderes ausdrücklich 
vereinbart wird. Werden einzelne oder mehrere Abrufe eines Abschlusses aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag 
nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied 
zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten.

3.	� Sofern der Verlag Aufträge oder Abschlüsse über Dritte vermarktet, handeln diese Dritten als Vertreter des Verlages 
und auf dessen Rechnung.

4.	� Sollen Anzeigen nur zu bestimmten Erscheinungsterminen oder an bestimmten Plätzen der Zeitung veröffentlicht 
werden, so bedarf es hierfür einer gesonderten Vereinbarung mit dem Verlag. Rubrizierte Anzeigen werden in der 
jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. Ein Ausschluss von Konkur-
renzanzeigen kann grundsätzlich nicht zugesagt werden.

5.	� Anzeigen, die aufgrund ihrer Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem 
Wort „Anzeige” deutlich kenntlich gemacht.

6.	 �Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses und Beilagenaufträge – 
abzulehnen, insbesondere wenn – deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder – deren 
Veröffentlichung wegen des Inhalts, der Gestaltung, der Herkunft oder der technischen Form die Interessen des Verlages 
verletzt. Werbemittel, die Werbung Dritter oder für Dritte enthalten (Verbundwerbung), bedürfen in jedem Einzelfall der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages. Der Verlag behält eine abweichende Rabattierung vor. Aufträge oder 
Abrufe für andere Werbemittel sind für den Verlag zudem erst nach Vorlage des Musters und dessen Billigung bindend. 
Die Ablehnung einer Anzeige oder eines anderen Werbemittels wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

7.	 �Für die rechtzeitige Lieferung und die einwandfreie Beschaffenheit geeigneter Druckunterlagen oder anderer Werbemittel 
ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen des Auftraggebers nicht 
sofort erkennbar, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern 
in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige 
auf den Fehler hinweist. Kosten des Verlages für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende Änderungen der 
Druckvorlagen hat der Auftraggeber zu tragen. Bei schwierigen Satzarbeiten, die einen höheren als den üblichen 
Aufwand erfordern, behält sich der Verlag vor, diese dem tatsächlichen Aufwand entsprechend in Rechnung zu stellen. 
Vereinbart ist die für den belegten Titel nach Maßgabe der Angaben in der Preisliste sowie in der Auftragsbestätigung 
übliche Beschaffenheit der Anzeigen im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten, die von den Druckunterlagen und der 
von der Druckerei eingesetzten Technik bestimmt werden. Für die Übermittlung von digitalen Druckunterlagen gelten 
ergänzend die Ziffern 7a - 7d.

7a.	�Der Aufraggeber hat die entsprechenden Anzeigenvorlagen ordnungsgemäß, insbesondere dem Format und den tech-
nischen Vorgaben des Verlages zur Erstellung und Übermittlung von Druckunterlagen entsprechend rechtzeitig vor 
Schaltungsbeginn anzuliefern. Unerwünschte Druckresultate, die sich auf eine Abweichung des Kunden von den 
Vorgaben des Verlages zurückführen lassen, führen zu keinem Preisminderungsanspruch.

7b.	�Der Kunde hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckunterlagen dafür Sorge zu tragen, dass die übermittelten 
Dateien frei von Computerviren sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird 
diese Datei gelöscht, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche geltend machen könnte. Der Verlag behält sich vor, 
den Kunden auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn ihm durch solche durch den Kunden infiltrierte Com-
puterviren Schäden entstanden sind.

7c.	�Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigen können nur mit einem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig 
verarbeitet werden. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen möglich; sie lösen keinen Preisminderungsanspruch aus.

7d.	�Unabhängig von den digitalen Druckunterlagen ist eine schriftliche Auftragserteilung mit Motivkennzeichnung erforder-
lich. Die Anlieferung der Druckunterlagen allein bedeutet keine Auftragserteilung.

8.	� Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewah-
rung der Druckunterlagen endet einen Monat nach der erstmaligen Veröffentlichung der Anzeige oder des anderen 
Werbemittels. Eine darüber hinausgehende Aufbewahrung liegt im Ermessen des Verlages.

9.	� Entspricht die Veröffentlichung der Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit bzw. Leistung, so hat 
der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung 
des anderen Werbemittels, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Der Verlag 
hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn – diese einen Aufwand erfordert, 
der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben 
Missverhältnis zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht, oder – diese für den Verlag nur mit unverhältnis-
mäßigen Kosten möglich wäre. Lässt der Verlag eine ihm für die Ersatzanzeige oder die Veröffentlichung des anderen 
Werbemittels gesetzte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige / Ersatzveröffentlichung erneut nicht 
einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei 
unwesentlichen Mängeln der Anzeige oder der Veröffentlichung des anderen Werbemittels ist die Rückgängigma-
chung des Auftrages ausgeschlossen. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres 
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht werden. Der Verlag haftet für sämtliche Schäden, gleich ob 
aus vertraglicher Pflichtverletzung oder aus unerlaubter Handlung, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen: Bei 
grober Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung gegenüber Unternehmern auf den Ersatz des typischen vorherseh-
baren Schadens. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verlag gegenüber Unternehmern und Verbrauchern nur, wenn 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In solchen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren 
Schaden beschränkt. Bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit haftet der Verlag nach den gesetzlichen Vorschriften.
Reklamationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der 
Rechnung geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung 
verjähren in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem oder grob fahr-
lässigem Verhalten beruhen oder es sich um eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt; in solchen 
Fällen richtet sich die Verjährungsfrist nach den gesetzlichen Vorschriften.

10.	�Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Probeabzug wird an eine vom Auftraggeber ange-
gebene Adresse, Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse geschickt; der Auftraggeber ist für die Funktionsfähigkeit des 
Empfangsgerätes verantwortlich. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten 
Probeabzüge. Der Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm bis zum Anzeigenschluss oder innerhalb der 
bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11.	�Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruck-
höhe der Berechnung zugrunde gelegt.

12.	�Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, spätestens aber vierzehn Tage nach Ver-
öffentlichung der Anzeige übersandt. Der Verlag behält sich vor, Rechnungen auf dem elektronischen Weg zu übermitteln. 
Die Rechnung ist innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen vom Empfang der Rechnung an laufenden Frist zu bezahlen, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige 
Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Bei Neukunden wird die erste Anzeige gegen Vorauszahlung veröffentlicht.

13.	�Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden zusätzlich zu den gesetzlichen Verzugszinsen angemessene Mahngebühren 
erhoben. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Anzeigenauftrages oder Abschlusses 
bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Abschlusses 
das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrages zum Anzeigenschlusstermin und von dem Ausgleich offenstehen- der Rechnungsbeträge abhängig zu machen.



14.	�Anzeigenbelege kann der Auftraggeber in den e-Paper Ausgaben der entsprechenden Zeitungstitel auf www.anzeiger-
verlag.de innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen einsehen. hier können je nach Wunsch Anzeigenausschnitte, 
Belegseiten oder vollständige Belegnummern entnommen werden. Kann ein Beleg nach diesen vier Wochen nicht 
mehr beschaffen werden, so tritt an seine Stelle eine Rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlags über die Veröf-
fentlichung und Verbreitung der Anzeige.

15.	�Erfüllungsort ist der Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder bei öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist bei Klagen Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Es gilt 
deutsches Recht. Soweit Ansprüche des Verlages nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich der 
Gerichtsstand bei Nichtkaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftragge-
bers im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Gerichtsstand 
des Verlages vereinbart.

16.	�Die Preise für die Schaltung von Anzeigen ergeben sich aus der Preisliste für den jeweiligen Titel. Zusätzliche in der 
Preisliste enthaltene Geschäftsbedingungen gelten ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abwei-
chungen von den in der Preisliste angegebenen Preisen sind im Rahmen einzelvertraglicher Absprachen möglich. Der 
Verlag verteilt Beilagen mit geschäftsüblicher Sorgfalt.

17.	�Bei Änderungen der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch bei laufenden Anzeigenaufträgen und Abschlüssen 
sofort in Kraft. Dies gilt gegenüber Verbrauchern nicht bei Aufträgen, die innerhalb von vier Monaten nach Vertrags-
abschluss abgewickelt werden sollen.

18.	�Gilt für konzernverbundene Unternehmen eine gemeinsame Rabattierung, ist der schriftliche Nachweis des Kon-
zernstatus des Werbungtreibenden erforderlich. Konzernverbundene Unternehmen im Sinne dieser Bestimmung sind 
Unternehmen, zwischen denen eine kapitalmäßige Beteiligung von mindestens 50 Prozent besteht. Der Konzernstatus 
ist bei Kapitalgesellschaften durch Bestätigung eines Wirtschaftsprüfers oder durch Vorlage des letzten Geschäfts-
berichtes, bei Personengesellschaften durch Vorlage eines Handelsregisterauszuges nachzuweisen. Der Nachweis 
muss innerhalb der ersten Hälfte des Abschlusszeitraumes erbracht werden. Ein späterer Nachweis kann nicht 
rückwirkend anerkannt werden. Konzernrabatte bedürfen in jedem Fall der ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung 
durch den Verlag. Konzernrabatte werden nur für die Dauer der Konzernzugehörigkeit gewährt. Die Beendigung der 
Konzernzugehörigkeit ist unverzüglich anzuzeigen; mit der Beendigung der Konzernzugehörigkeit endet auch die 
Konzernrabattierung.

19.	�Der Auftraggeber gewährleistet, dass er alle zur Schaltung der Anzeige und, im Falle der Anzeigenerstellung 
durch den Verlag, alle zur Erstellung der Anzeige erforderlichen Rechte besitzt. Der Auftraggeber trägt allein die 
Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- 
und Bildunterlagen sowie der zugelieferten Werbemittel. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
wegen der Verletzung Rechte Dritter und/oder von gesetzlichen Bestimmungen entstehen. Ferner wird der Verlag 
von den Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Verlag mit 
Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen. Der Auftraggeber 
überträgt dem Verlag die für die Erstellung und die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art, 
einschließlich Internet, erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, ins-
besondere das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, öffentlichen Zugänglichmachung, 
Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar zeitlich und inhaltlich in dem für die Durchführung des 
Auftrages notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen.

20.	�Bei Betriebsstörungen oder in Fällen höherer Gewalt, Arbeitskampf, Beschlagnahme, Verkehrsstörungen, allgemeiner 
Rohstoff- oder Energieverknappung und dergleichen – sowohl im Betrieb des Verlages als auch in fremden Betrieben, 
derer sich der Verlag zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten bedient – hat der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der 
veröffentlichten Anzeigen.

21.	�Bei Chiffreanzeigen wendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmanns an. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Chiffreanzeigen werden nur auf dem norma-
len Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die 

in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, ohne dazu 
verpflichtet zu sein. Dem Verlag kann einzelvertraglich als Vertreter das Recht eingeräumt werden, die eingehenden 
Angebote anstelle und im erklärten Interesse des Auftraggebers zu öffnen. Briefe, die das zulässige Format DIN A 4 
(Gewicht 20g) überschreiten, sowie Waren-, Bücher-, Katalogsendungen und Päckchen sind von der Weiterleitung 
ausgeschlossen und werden nicht entgegengenommen. Eine Entgegennahme und Weiterleitung kann dennoch 
ausnahmsweise für den Fall vereinbart werden, dass der Auftraggeber die dabei entstehenden Kosten/Gebühren 
übernimmt.

22.	�Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung werden in einem gesonderten Dokument 
zur Verfügung gestellt und können unter folgendem Link abgerufen werden: www.anzeiger-verlag.de/datenschutz- 
erklaerung

	� Die allgemeinen geschäftlichen Kontaktdaten werden online im Branchenverzeichnis unter www.anzeiger-verlag.de 
veröffentlicht. Dieser Service kann auf Wunsch jederzeit entfernt werden.

	� Bei Geschäftskunden wird die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners, die er bei der Auftragserteilung angegeben 
hat, für die elektronische Übersendung von Werbung für eigene ähnliche Waren und Dienstleistungen des Verlags, 
verwendet. Der Geschäftskunde/ Ansprechpartner hat das Recht, dieser Verwendung seiner E-Mail-Adresse jederzeit 
zu widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Die Kon-
taktdaten für die Ausübung des Widerspruchs finden sich im Impressum auf der Webseite des Verlags.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)	� Bei Auftragserteilung über Werbemittler erfolgt die Annahme und Berechnung von Anzeigen- und Beilagenaufträgen 
zu den jeweiligen Grundpreisen.

b)	� Für den Fall nachgewiesener Reklamationen steht das Recht zur Nachverteilung zu, ohne dass unsere Ansprüche 
gemindert werden.

c)	� Bankgebühren und Spesen von Auslandszahlungen gehen zu Lasten des Auftraggebers.
d)	� Zahlungsbedingungen: Ohne Abzug sofort nach Rechnungserhalt. Beanstandungen nur innerhalb von 8 Tagen.
e)	� Bei Abbestellung von Anzeigen kann der Verlag die entstandenen Satzkosten in Rechnung stellen.
f)	� Im Rahmen der Geschäftsbedingungen bekannt gewordene Daten werden mit Hilfe der EDV bearbeitet und gespei-

chert. Die Daten werden zu keinen anderen Zwecken als zu den Vertragszwecken verwendet.
g)	� Für das Lastschriftverfahren gilt: Bei Auftragsannahme wird der Auftraggeber über den Betrag und das Belastungsdatum 

informiert (Pre-Notification). Die autorisierte Belastung erfolgt frühestens einen Tag nach Erfüllung der Leistung.
h)	� Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen oder Kollektiven, 

Sonder-konditionen entsprechend den besonderen Gegebenheiten zu vereinbaren.
i)	� Eine Verpflichtung, Anzeigen auf bestimmten Plätzen zu veröffentlichen, geht nur gegen Aufpreis.
j)	� Bei fernmündlich aufgegebenen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrektur und Abbestellungen sowie 

Druckvorlagenübertragung per digitalem Datentransfer übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung.
k)	� Bei Konkursen und gerichtlichen Vergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Im Falle einer Klage wird der auf die streitge-

gen-ständliche Forderung gewährte Nachlass wieder belastet.
l)	� Der Auftraggeber ist zur unverzüglichen Überprüfung der ihm übersandten Rechnungen, Gutschriften, Bonusabrech-

nungen usw. verpflichtet. Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der jeweiligen Schriftstücke 
schriftlich geltend gemacht werden, ansonsten sie als akzeptiert gelten.

m)	� Bei Beilagenaufträgen können Gewährleistungsansprüche nicht allein daraus abgeleitet werden, dass in einzelnen 
Exemplaren der Druckschrift die Beilage (z.B. infolge technischer Probleme oder Trägerverschulden) fehlt oder mehr-
fach eingelegt ist. Der Verlag verteilt die Beilagen mit geschäftlicher Sorgfalt, wobei bis zu 5% Fehlzustellung oder 
Verlust als verkehrsüblich gelten.

Geschäftsbedingungen



28.11.2025

Anschrift: 
Anzeiger Verlag GmbH 
·	Bahnhofstraße 58, 27711 Osterholz-Scharmbeck 
	 Telefon: 0 47 91 / 96 65-40 

·	Alte Straße 73, 27432 Bremervörde 
	 Telefon: 047 61 / 97 75-0 

E-Mail: OHZ@anzeiger-verlag.de, Internet: www.anzeiger-verlag.de

Erscheinungsweise: wöchentlich am Wochenende

Anzeigenschluss: für Sa: Donnerstag, 16 Uhr  
EWG-Kombi für Sa. / So.: Donnerstag, 11.30 Uhr

Geschäftsführerin: Anja Kalski

Bankverbindungen:
Volksbank eG  
IBAN DE29 2916 2394 0005 8998 00, BIC GENODEF1OHZ

Sparkasse Rotenburg Osterholz 
IBAN DE14 2415 1235 0000 2068 70, BIC BRLADE21ROB

Zahlungsbedingungen:  
Sofort per Bankeinzug. 
Ausnahmen nach Vereinbarung.

Datenschutz: 
Unsere Datenschutzbestimmungen  
finden Sie unter: www.anzeiger-verlag.de

BREMERVÖRDER

OSTERHOLZER


